
299 der Beilagen zu den stenographischen Protokollen des Nationalrates VII. GP. 

22. 6. 1954. 

Regierungsvorlage. 

. Bundesgesetz vom 
Bereinigung des Wertpapierwesens 

papierbereinigungsgesetz ). 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

I. ABSCHNITT. 

zur 
(Wert-

Wer t p a pie r b e r ~ i n i gun g. 
§ 1. Anwendungsbereich und Aufruf. 

(1) Das Bundesministerium für Finanzen kann 
durch Kundmachung im "Amtsblatt zur Wiener 
Zeitung" inländische W ertpapiere best~mmter Art 
zur Anmeldung aufrufen, wenn es dies zur Be
reinigung der Eigentumsverhältnisse der Wert
papierart für erforderlich hält: Die Kundn;achung 
hat die aufgerufene Wertpapierart und eme An
meldefrist von sechs Monaten anzugeben. Sie hat 
darauf hinzuweisen, daß nicht rechtzeitig oder 
nicht den Vorschriften dieses Bundesgesetzes ent
sprechend angemeldete Wertpapiere kraftlos 
werden und die darin verkörperten Ansprüche 
untergehen (§ 17 Abs. 1). 

(2) Inländische Wertpapiere im Sinne des Abs. 1 
sind Teilschuldverschreibungen und Aktien 
(Zwischenscheine) samt dazugehörigen Zins-, Ge
winnanteil- und Erneuerungsscheinen, die vor 

. Wirksamkeitsbeginn dieses Bundesgesetzes von 
einer inländisch·en Gebietskörperschaft oder einer 
anderen juristischen Person mit dem Sitz im In
land ausgestellt worden sind; ferner Wertpapiere, 
die im Zeitpunkt der Verstaatlichung gemäß dem 
Verstaatlichungsgesetz, BGBL Nr. 168/1946, und 
dem 2. Verstaatlichungsgesetz, BGBL Nr. 81/1947, 
über verstaatlichte Anteilsrechte ausgestellt· ge
wesen sind. Inländische Wertpapiere gelten als im 
Inland belegen. 

(3) Auf die vor dem 31. März 1945 entstan
denen Ansprüche auf Verschaffung des Eigentums 
an erst später auszugebenden Wertpapieren sind 
die Bestimmungen dieses Bundesgesetzes über 
Girosammelstücke ;inngemäß anzuwenden. 

(4) Der Aussteller einer Wertpapierart kann 
beim Bundesministerium für Finanzen bean
tragen, daß diese Wertpapierart nicht aufgerufen 
werde. Gibt das Bundesministerium für Finanzen 
dem Antrag st.att, so hat es binnen sechs Monaten 

nach Einlangen des Antrages im "Amtsblatt zur 
Wiener Zeitung" kundzumachen, daß die Wert
papierart nicht aufgerufen werden wird. 

(5) Das Bundesministerium für Finanzen kann 
auch von Amts wegen im "Amtsblatt zur Wiener 
Zeitung" kundmachen, welche Wertpapierarten 
nicht aufgerufen werden. 

§ 2. Auskunftspflicht des Ausstellers. 

(1) Auf Verlangen des Bundesministeriums für 
Finanzen hat der Aussteller von inländischen 
Werq;apieren binnen zwei Wochen nach Ein
langen der Aufforderung die von ihm ausgestell
ten Wertpapierarten, die ausgegebenen und noch 
im Umlauf befindlichen Gesamtnennbeträge, die 
Stückelung, den Zeitpunkt der Ausgabe und die 
sonstigen Merkmale der Wertpapierarten sowie 
der dazugehörigen Zins-, Gewinnanteil- und Er
neuerungsscheine in zweifacher Ausfertigung an
zugeben und glaubhaft zu machen. 

(2) Die österreichische KontroHbank Aktien
gesellschaft hat die verlosten aufgerufenen Wert
papiere des von· ihr verwahrten Girosammelbe
standes, soweit sie vom Aussteller eingelöst 
worden sind, dem Bundesministerium für Finan
zen bekanntzugeben; diese Wertpapiere gelten im 
Bereinigungsverfahren als noch im Umlauf be
findlich. 

§ 3. Anmeldestellen und Prüfstelle. 

Das Bundesministerium für Finanzen kann die 
Durchführung des Anmeldeverfahrens inländi
schen Kreditunternehmungen (Anmeldestellen) 
und die Durchführung des Prüfungsverfahrens 
der österreichischen Kontrollbank Aktiengesell
schaft (Prüfstelle) übertragen; die als Anmelde
stelle oder Prüfstelle betrauten Kreditunter
nehmungen handeln hiebei im Namen des Bun
desministeriums für Finanzen. Macht das Bundes
ministerium für Finanzen von dieser Ermächti
gung G~brauch, so sind in der Kundmachung (§ 1 
Abs. 1) die Anmeldestellen und die Prüfstelle an
zugeben. Andernfalls nimmt die in diesem Bun
desgesetz den Anmeldestellen und· der Prüfstelle 
übertragenen Aufgaben das Bundesministerium 
für Finanzen wahr. 
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§ 4. Gruppen der Wertpapiere. 

(1) Die anzumeldenden Wertpapiere werden in 
folgende Gruppen eingeteilt: 

1. G r u p p e (b e s t ä t i g t e S t ü ck e). 
Wertpapiere, die bei der Anm~ldung vorgelegt 

werden und 
a) die nach den hiebei vorgelegten Bestätigun

gen inländischer Kreditunternehmungen 
seit dem 31. März 1945 ununterbrochen von 
inländischen Kreditunternehmungen in 
Sonderverwahrung aufbewahrt werden (De
potstücke) oder 

b) über die nach den hiebei vorgelegten Be
stätigungen inländischer Kreditunterneh
mungen der Eigentümer oder einer seiner 
Rechtsvorgänger vor dem 31. März 1945 
verfügungsberechtigt war (Dauerstücke) oder 

c) die nach den hiebei vorgelegten Bestäti
gungen inländischer Kreditunternehmun
gen vom Eigentümer oder einem seiner 
Rechtsvorgänger seit dem 31. März 1945 
bis zur Kundmachung (§ 1 Abs. 1) bei 
Wertpapieren, deren Lieferbarkeit im Bör
sehandel nach Anordnung der Wiener Börse 
an eine Lieferbarkeitsbescheinigung gebun
den ist, bis zu di~ser Anordnung im bank
geschäftlichen Ver kehr im Inland erworben 
worden sind (erworbene Stücke) oder 

d) die mit einer Lieferbarkeitsbesch~inigung 
der Wiener Börse ausgestattet sind (be
scheinigte Stücke). 

2. G r u p p e (r ü c k ge f ü h r t e S t ü c k e). 
Wertpapiere, die bei der Anmeldung vorge

legt werden und die nach der hiebei vorgelegten 
Bestätigung der Oesterreichischen Nationalbank 
zwischen dem 31. März 1945 und dem 31. Juli 
1953 aus dem Ausland nach Osterreich zurück
geführt und der Oesterreichischen Nationalbank 
in Verwahrung gegeben worden sind .. 

3. G r u pp e (u n b e s t ä t i g t e S t ü c k e). 
Wertpapiere, die bei der Anmeldung vorgelegt 

werden, ohne daß ein Nachweis nach Z. 1 lit. a 
bis d oder Z. 2 erbracht wird. 

4. G r u p p e (E d i k tal s t ü c k e). 
Wertpapiere, deren Kraftloserklärung be

schlossen worden und bis zum Tage der Kund
machung des Aufrufes der Wertpapierart rechts
kräftig geworden ist; sofern Ersatzurkunden aus
gegeben worden sind, wenn diese bei der Anmel
dung vorgelegt werden. 

5. Gruppe (Verluststücke mit Num
me r n an gab e). 

Abhanden gekommene oder vernichtete Wert
papiere, sofern ihre Merkmale einschließlich der 
Nummern, deren Verlust und das in der Anmel
dung angegebene Eigentum an diesen Wertpa-

pieren nachgewiesen oder glaubhaft gemacht 
werden. Als abhanden gekommen gelten auch 
Wertpapiere, über welche die Eigentümer infolge 
einer im Inland nicht rechtswirksamen Maßnahme 
nicht verfügen können. 

6. G r u p p e (Ver I u s t s t ü c k e 0 h n e 
Nu m m ern a n gab e). 

Abhanden gekommene oder vernichtete Wert
papiere,. deren Nummern in der Anmeldung 
nicht angegeben werden, sofern ihre sonstigen 
Merkmale, ihr Verlust und das in der Anmel
dung angegebene .Eigentum an diesen Wertpa
pieren nachgewiesen oder glaubhaft gemacht 
werden. Als abhanden gekommen gelten auch 
Wertpapiere, über welche die Eigentümer infolge 
einer im Inland nicht rechtswirksamen Maßnahme 
nicht verfügen können. 

7. G r u p p e (G i r 0 sam m eis t ü c k e). 
(1) Wertpapiere, ·die Wertpapiersammelbanken 

zur Sammelverwahrung anvertraut worden sind. 
(2) Wertpapiere, bei denen die Voraussetzun

gen für die 1. und 4. Gruppe zutreffen, gehören 
in die 1. Gruppe. . 

(3) Die für die 1. Gruppe (lit. abis c) vorge
sehenen Bestätigungen dürfen von inländischen. 
Kreditunternehmungen nur auf den vom Bundes
ministerium für Finanzen ausgegebenen Vor
drucken ausgestellt werden; die Kreditunterneh
mungen haben diese Vordrucke mit besonderer 
Sorgfalt zu verwahren und zu verwenden. 

(4) Namensaktien und Zwischenscheine; deren 
übertragung an die Zustimmung der Gesell
schaft gebunden ist, werden auch dann, wenn 
diese Zustimmung fehlt, in der Gruppe bereinigt, 
in die sie gehören würden, wenn die Zustimmung 
der Gesellschaft zum Erwerb nicht mangelte. 

§ 5. Anmelder. 

(1) Der Eigentümer hat die aufgerufenen Wert
papiere anzumelden. 

(2) Befindet sich jedoch ein aufgerufenes Wert
papier im Zeitpunkt der Anmeldung bei einer 
inländischen Kreditunternehmung in Sonderver
wahrung, so hat es nur die Kreditunternehmung 
anzumelden; im Falle der Drittverwahrung von 
in Sonderverwahrung gegebenen Wertpapieren, 
kann, wenn eine inländische Kreditunternehmung 
erster Zwischenverwahrer ist, nur diese, sonst nur 
der Eigentümer anmelden. . 

(3) Den Anteil am Sammelbestand von Wert
papiersammelbanken aufgerufener Wertpapiere 
(Giro sammelstücke) hat; wenn der erste Zwi
schenverwahrer eine inländische Kreditunterneh
mung ist, diese, sonst nur der Eigentümer an
zumelden. 

(4) Kreditunternehmungen dürfen jedoch 
Wertpapiere nach Abs. 2 und 3 nicht anmeLden, 
wenn sie diese für andere - inländische oder 
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ausländische - Kredit}lnternehmungen verwah
ren. 

(5) Namensaktien und Zwischenscheine, deren 
übertragung an die Zustimmung der Gesellschaft 
gebunden ist, sind durch oder für den Anmelder 
anzumelden, der Eigentümer wäre, wenn er die 
Zustimmung der Gesellschaft zum Erwerb hätte. 

(6) Steht ein Wertpapier oder ein Anteil am 
Sammelbestanc:l im Miteigentum, so wirkt die 
Anmeldung durch oder für einen Miteigentümer 
'auch für die anderen. 

(7) Verpfändete Wertpapiere kann auch der 
Pfandgläubiger anmelden, sofern nicht eine inlän~ 
dische Kreditunternehmung anzumelden hat 
(Abs. 2 und 3). 

3 

1. Die Anmeldestelle hat Wertpapiere der 
1. Gruppe als bereinigt zu kennzeichnen und dem 
Anmelder auszufolgen. Eine Rechtsnachfolge (§ 4 
Abi 1 Z. 1 lit. bund c) ist ihr durch öffentliche 
Urkunden, die übertragung des Wertpapieres 
von einem Bankdepot in ein anderes und die 
Ausfolgung' des Wertpapieres aus einem Bank
depot an einen Dritten durch Bestätigungen in
ländischer Kreditunternehmungen nachzuweisen. 

2. Die Anmeldestelle hat Wertpapiere der 
2. Gruppe als angemeldet zu kennzeichnen und 
dem Anmelder auszufolgen. 

3. Die Anmeldestelle hat Wertpapiere der 
3. Gruppe bis zur Bereinigung in Verwahrung zu 
nehmen. 

4. Bei der Anmeldung von Wertpapieren der 
Anmeldung. 4. Gruppe ist die Ausfertigung des rechtskräf-

§ 6. (1) Die Anmeldung hat den Namen und tigen Beschlusses über die Kraftloserklärung samt 
die Anschrift des Eigentümers und, falls dieser einer beglaubigten Abschrift vorzulegen. Die An
vom Anmelder verschieden ist, auch des Anmel- meldestelle hat die beglaubigte Abschrift in Ver
ders zu enthalten. Befindet sich jedoch ein Wert- wahrung zu nehmen, auf der Beschlußausfer
papier in Sonder- oder Girosammelverwahrung. tigung die Bereinigung des kraftlos erklärten 
einer inländischen Kreditunternehmung, so hat Wertpapieres zu bestätigen und die Beschlußaus
diese bei der Anmeldung von Wertpapieren der fertigung dem Anmelder auszufolgen. Wird das 
1., 2. und 7. Gruppe an Stelle des Namens und Wertpapier für einen Eigentümer angemeldet, 
der Anschrift des Eigentümers die Depotnummer der im Beschluß auf Kraftloserklärung nicht als 
anzugeben. Die Anmeldung ist vom Anmelder Antragsteller genannt ist, so ist der RechtsüQer
zu unterschreiben. In eine Anmeldung können gang auf den angemeldeten Eigentümer nachzu
nur Wertpapiere derselben Wertpapierart auf- weisen. Ist hingegen auf Grund der Kraftlos-

d erklärung eine Ersatzurkunde ausgefertigt wor- ~ genommen wer en. 
den, so ist diese bei der Anmeldung vorzulegen. 

(2) In der Anmeldung hat der Anmelder die Die Anmeldestelle hat _ gegebenenfalls _ beim 
Wertpapiergruppe, in die nach seiner Behaup- Aussteller zu prüfen, wer als Antragsteller im 
tung das angemeldete Wertpapier fällt, und die Beschluß auf Kraftloserklärung genannt ist. Ist 
hiefür maßgebenden Tatsachen sowie Beweis(Be- er nicht der angemeldete Eigentümer, so ist der, 
scheinigungs)mittel anzugeben und die Beweis- Rechtsübergang durch öffentliche Urkunden, die 
urkunden hiefür vorzulegen. übertragung des Wertpapieres von einem Bank-

(:;) Die inländischen ersten Zwischenverwahrer depot in ein anderes und die Ausfolgung des 
von Girosammelstücken (7. Gruppe) haben ihren Wertpapieres aus einem Bankdepot an einen 
Girosammelbestand bei der Wertpapiersammel- Dritten durch Bestätigungen inländischer Kredit
bank und bei weite:en Zwischenverwahrern mit unternehmungen nachzuweisen. Die Anmelde
dem Stand des Ablaufes der Anmeldefrist der stelle hat das Wertpapier als bereinigt zu kenn
Prüfstelle bekanntzugeben und auf ihr Verlan- zeichnen und dem Anmelder auszufolgen. 
gen nach~uweis:n. Dies. gi~.t a'!ch für aufg.erufene I 5. Bei der Anmeldung von Wertp~pieren der 
WertpapIere,. dIe von mlandlschen Kredltu~1ter- 5. Gruppe sind die Merkmale der Wertpapiere 
n~~mungen ~;rwahrt wer~e~ und von dIesen einschließlich der Nummern und die Beweis- oder 
mCut anzume en gewesen sm . Bescheinigungsmittel für Merkmale, Verlust und 

(4) Steht ein Wertpapier oder ein Anteil am Eigentum anzugeben und Urkunden hierüber 
Sammelbestand im Miteigentum,so sind in der vorzulegen (§ 6 Abs. 2). "-
Anmeldun~ e~nes ~iteigentümers die bekannten 6. Bei der Anmeldung von Wertpapieren der 
andere~ Mltelgentumer anzugeben. 6. Gruppe sind die Merkmale der Wertpapiere 

(5) Dle Anmeldestelle hat auf der Anmeldung und die Beweis- oder Bescheinigungsmittel für 
den Tag des Einlangens der Anmeldung zu be- Merkmale, Verlust und Eigentum anzugeben und 
stätigen. Urkunden hierüber vorzulegen (§ 6 Abs. 2). 

§ 7. (1) Die Anmeldestelle hat die Zugehörig
keit der angemeldeten Wertpapiere zu einer be
stimmten Gruppe zu prüfen und die vorgelegten 
Beweisurkunden in Verwahrung zu nehmen. Im 
übrigen ist in folgenderWeise vorzugehen: 

7. Bei der Anmeldung von Wertpapieren der 
7. Gruppe ist eine Bestätigung des ersten Zwi
schenverwahrers über den Depotinhaber und die 
für ihn auf Depot geführten Stücke sowie darüber, 
bei welcher Kreditunternehmung der Zwischen-
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verwahrer diese Stücke guthat, vorzulegen. 
Kann eine solche Bestätigung nicht beigehracht 
werden, so sind alle sonstigen Beweis- und Be
scheinigungsmittel für den angemeldeten Anteil 
am Girosammelbestand anzugeben und Urkun
den hierüber vorzulegen (§ 6 Abs. 2). 

(2) Die Anmeldestdie hat auf der Anmeldung 
di.e Wertpapiergruppe zu bestätigen, sofern nicht 
Meinungsverschiedenheiten zwischen Anmelder 
und Anmeldestelle über die Wertpapiergruppe 
bestehen; andernfalls hat sie die Anmeldung mit 
ihrer Stellungnahme der Prüfstelle zur Entschei
dung gemäß §§ 13 Abs. 2 und 14 Abs. 1 vor
zulegen. 

(3) Nimmt die Anmeldestelle innerhalb eines 
Monats nach der Anmeldung eine Kennzeichnung 
gemäß Abs. 1 Z. 1, 2 oder 4 nicht vor oder 
legt sie die Anmeldung gemäß Abs. 2 nicht vor, 
so hat die Prüfstelle auf schriftliches Verlangen 
des Anmelders zu entscheiden (§ 16 Abs. 2). 

(4) Die gemäß Abs. 1 in Verwahrung genom
menen Urkunden dürfen erst nach Ablauf von 
fünf Jahren nach dem Ende der Anmeldefrist 
dem Anmelder ausgefolgt werden. 

(5) Das Bundesministerium für Finanzen kann 
durdl Verordnung nähere Bestimmungen über 
die Art der Kennzeichnung bereinigter und an
gemeldeter Wertpapiere erlassen. 

(r;) Auf die Veräußerung und Belastung der 
gemäß Abs. 1 Z. 2 und 3 angemeldeten Wert
papiere bis zur BereiIiigung sind die Bestim
mungen über den gutgläubigen Erwerb nicht an
zuwenden. 

§ 8. Verzeichnis der angemeldeten Wertpapiere. 

Jede Anmeldestelle hat die angemeldeten 
Wertpapiere nach Merkmalen, soweit diese be
kannt sind, und nach Gruppen zu ordnen und 
binnen vier Wochen nach Ablauf der Anmelde
frist hierüber ein Verzeichnis in z~eifacher A us
fertigung herzustellen. Im Verzeichnis sind die 
Namen der Eigentümer angemeldeter Wertpa
piere der .1., der 2. Gruppe und der von einer 
inländischen Kreditunternehmung angemeldeten I 
Wertpapiere der 7. Gruppe nicht anzuführen. 
Angemeldete Wertpapiere, deren Gruppenzuge~ I 

hörigkeit strittig ist (§ 7 Abs.· 2), sind gesondert 
zu verzeichnen. Eine Ausfertigung des Verzeich
nisses bleibt bei der Anmeldestelle, eine ist un
gesäumt der Prüfstelle vorzulegen. 

§ 9. Prüfung durch die Prüfstelle. 

(1) Auf Verlangen del;' Prüfstelle haben ihr die 
Anmeldestellen bestimmte Anmeldungen, die 
Anmeldungen ein,zelner Gruppen oder sämtliche 
Anmeldungen einer Wertpapierart samt allen 
beigebrachten Urkunden vorzulegen. Die Prüf
stelle kann jede Anmeldung ·auf die Richtigkeit 
der darin enthaltenen Angaben überprüfen und 

von den Anmeldestellen, den Anmeldern, den 
angemeldeten Eigentüme~n und den Kreditun
ternehmungen, deren Bestätigungen im Anmelde
verfahren vorgelegt worden sind, alle hiezu not
wendigen Auskünfte verlangen. 

(2) Findet die Prüfstelle hiebei eine Anmeldung 
als verspätet oder eine Anmeldung als den Vor
schriften dieses Bundesgesetzes nicht entspre
chend, so hat sie dies festzustellen, sofern das 
Wertpapier nicht bereinigt ist (§ 16); eine ver
spätete Anmeldung ist gemäß § 19 Abs. 1 zu 
behandeln. Der Bescheid der Prüfstelle ist dem 
Anmelder zuzustellen und hievon die Anmelde
stelle durch übermittlung einer Ausfertigung zu 
verständigen. Der Bescheid tr.jtt außer Kraft, 
wenn der Anmelder binnen sechs Women nach 
Zustellung die Entscheidung des Gerichtes (§ 20) 
beantragt. Entscheidet die Prüfstelle nicht bin
nen sechs Monaten nach dem Ende der Anmelde
frist, so kann der Anmelder die Entscheidung 
des Gerichtes (§ 20) beantragen. 

§ 10. Sammelverzeimnis der Prüfstolle. 

Die Prüfstelle hat auf Grund der Verzeich
nisse der Anmeldestellen einSammelvet'zeichnis 
über jede aufgerufene Wertpapierart, geordnet 
nam den Merkmalen, soweit diese bekannt sind, 
und nach Gruppen, herzustellen. 

§ 11. Doppelanmeldungen. 

(1) Die Prüfstelle hat festzustellen, ob einzelne 
Wertpapiere zwei- oder mehrmals angemeldet 
worden sind (Doppel anmeldungen). Stellt die 
Prüfstelle eine Doppelanmeldung fest, so hat sie 
auf Grund der Anmeldungen die KlarsteIlung 
zu versuchen. 

(2) Gelingt der Versuch . dieser KlarsteIlung 
nicht und einigen sim die Anmelder nicht, so ist 
nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen vor
zugehen: 

a) Bei Doppelanmeldungen in der 4. Gruppe 
und in anderen Gruppen steht das Wert
papier dem zu, dessen Eigentum' in der 
4. Gruppe angemeldet worden ist. 

b) Bei Doppelanmeldungen in der 1. Gruppe 
und in einer der anderen Gruppen, aus
genommen der 4. Gruppe, steht das Wert
papier dem zu, dessen Eigentum in der 
1. Gruppe angemeldet worden ist. 

c) Bei der Anmeldung in der 3. Gruppe und 
m der 5. Gruppe kann der Anmelder der 
5. Gruppe gegen den Anmelder der 
3. Gruppe bei Gerimt (§ 20) die Ent
scheidung beantragen, daß ihm die ange
meldeten Wertpapiere gehören; die Prüf
stelle hat den Anmelderder 5. Gruppe 
smriftlich aufzufordern, diesen Antrag 
binnen vier Wochen nach Zustellung der 
schriftlichen Aufforderung einzubringen. 
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Kommt der Anmelder dieser Aufforderung 
nicht nach, so gilt der von ihm angemel
dete Anspruch als erloschen. Auf diese 
Folge ist in ,der Aufforderung hinzuweisen. 

d) Liegen Doppelanmeldungen in den übrigen 
Gruppen oder in der gleichen Gruppe vor, 

5 

7. Gruppe maßgebenden Tatsachen zu prüfen und 
festzustellen, ob die Voraussetzungen zur Be
reinigung der angemeldeten Wertpapiere in einer 
der vorgenannten Gruppen vorliegen; für die 
Entscheidung der Prüfstelle genügt· Glaubhaft~ 
machung. Sie hat ferner über Gnippenstreitig
keiten I(§ 7 Abs. 2), welche die 5., 6. . oder 
7. Gruppe betreffen, zu entscheiden. 

so kann jeder Anmelder bei Gericht (§ 20) 
die Entscheidung beantragen, daß ihm die 
angemeldeten Wertpapiere ,gehören. Die 
Prüfstelle hat die Anmelder schriftlid1 auf- § 
zufordern, diesen Antrag binnen vier 
W odlen nam Zustellung der schriftlimen 
Aufforderung einzubringen. Kommt ein 
Anmelder ,dieser Aufforderung nimt nach, 

14. Bereinigung bei übersteigenden 
meldungen. 

An-

(1) übersteigt der angemeldete Gesamtnenn
betrag . den Gesamtnennbetrag der im Umlauf 
befindlichen Stücke der Wertpapierart, so hat die 
Prüfstelle über Gruppenstreitigkeiten (§ 7 Abs. 2) 
zu entsmeiden und die nach den folgenden Ab
sätzen für die Bereinigung maßgebenden Tat
sachen zu prüfen. 

so gilt der von ihm angemeldete Ansprum 
als erloschen. Auf diese Folge ist in der 
Aufforderung hinzuweisen. Ist es offen
kundig, daß eine der Parteien Eigentümer 
sein muß, so ist auf Weisung des Bundes
ministeriums für Finanzen die Auf
forderung zu unterlassen. 

(3) Wird die Entsmeidung des Gerimtes (§ 20) 
beantragt, so hat die Prüfstelle diesem die Akten 
des Verwaltungsverfahrens zu übersenden. 

(4) In den Fällen des Abs. 2 lit. c und d sind 
die BestimmUngen des § 15 Abs. 2 bis 4 sinn
gemäß anzuwenden. 

(5) Wird bei Doppelanmeldungen in der 2. und 
3. Gruppe einerseits und in der 5. Gruppe ander
seits der Ansprum in dieser Gruppe festgestellt, 
so wird das Wertpapier gemäß den Bestim
mungen für die 2. oder 3. Gruppe bereinigt. 

§ 12. Feststellung der Höhe der gesamten An
meldungen. 

(1) Die Prüfstelle hat auf Grund des Sammel
verzeimnisses {§ 10) festzustellen, ob der Gesamt
nennbetrag der angemeldeten Wertpapiere den 
Gesamtnennbetrag der im Umlauf befindlichen 
aufgerufenen Wertpapierart übersteigt (§ 14) 
oder nicht (§ 13). Hiebei sind Doppelan
meldungen (§ 11} nur als' einfame Anmeldungen 
zu berücksichtigen und Anmeldungen, die gemäß 
§ 9 überprüft werden, mitzuzählen, solange 
darüber nimt entsmieden ist. Die Feststellung 
hat das Bundesministerium für Finanzen im 
"Amtsblatt zur Wiener Zeitung" kundzumachen. 

(2) Die Prüfstelle kann die Angaben des Aus
stellers gemäß § 2 Abs. 1 überprüfen. 

§ 13. Bereinigung bei nicht übersteigenden An
meldungen. 

(1) übersteigt der angemeldete Gesamtnenn
betrag den Gesamtnennbetrag der im Umlauf 
befindiichen Stücke der Wertpapierart nicht, so 
sind nach Maßgabe der Bestimmungen des Abs. 2 
auch die Wenpapiere der 2., 3. und 5. bis 
7. Gruppe bereinigt. ' 

(2) In diesem Falle hat die Prüfstelle die gemäß 
§§ 4 und 6 für die Wertpapiere der 5., 6. und 

(2) übersteigt der Gesamtnennbetrag der in 
der 2., 3., 5. und 7. Gruppe gehörigen angemel
deten Wertpapiere zuzüglich der bereinigten 
Wertpapiere der 1. und 4. Gruppe nidlt den 
Gesamtnennbetrag der im Umlauf befindlichen 
Wertpapiere, so sind aum die Wertpapiere der 
2., 3., 5 und 7. Gruppe bereinigt, soweit die 
Voraussetzungen zur Bereinigung in einer dieser 
Gruppen vorliegen. Zu diesem Zwecke hat die 
Prüfstelle die gemäß §§ 4, 6 und 15 für die Wert
papiere der 2., 3., 5. und 7. Gruppe maßgebenden 
Tatsamen zu prüfen; für die Entsmeidung der 
Prüfstelle genügt Glaubhaftmamung. Verbleiben 
noch Stücke zur teilw,eisen Deckung der 
6. Gruppe, so sind die gemäß §§ 4, 6 und 15 für 
dies·e Gruppe maßgebenden Tatsamen zu prüfen 
und die in diese Gruppe gehörigen angemeldeten 
Wertpapiere in zwei Untergruppen zu teilen: 

a) in solme, bei denen die gemäß §§ 4, 6 und 
15 maßgebenden Tatsamen nachgewiesen 
sind, 

b) in solme, bei denen diese Tatsachen nur 
glaubhaft gemamt sind. 

Findet die Untergruppe a in den verbleiben
den Stücken volle Deckung, so ist diese Unter
gruppe bereinigt; verbleiben in diesem Falle noch 
Stücke für die Untergruppeb, so sind sie, soweit 
unter Berücksichtigung des § 18 Abs. 8 An
sprüche auf ganze Stücke bestehen, den Berech
tigten zuzuweisen. Insoweit eine Zuweisung nicht 
möglim ist, sind die Wertpapiere zu verkaufen 
(§ 18 Abs. 6); der Erlös ist auf die Beremtigten 
verhältnismäßig aufzuteilen. Falls die Unter
gruppe a nimt volle Deckung findet, so gelten 
diese Vorschriften über die Zuweisung der 
Stücke, über den Verkauf der Wertpapiere und 
die Auf teilung des Verkaufserlöses sinngemäß. 

(3) Finden die 2., 3., 5. und 7. Gruppe zuzüg
lich der bereinigten Wertpapiere der 1. und 
4. Gruppe nicht volle Deckung, so sind die in die 
2., 3., 5. und 7. Gruppe gehörigen' angemeldeten 
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Wertpapiere erforderlichenfalls in je zwei Unter
gruppen a und binsinngemäßer' Anwendung 
der Bestimmungen des Abs. 2 zu teilen. Die 
Wertpapiere der Untergruppe 2 a, 3 a und 5 a 
sind bereinigt, soweit die Voraussetzungeil zur 
Bereinigung in einer dieser Untergruppen vOr
liegen. Zu diesem Zwecke hat die Prüfstelle die 
gemäß §§ 4, 6 und 15 für die Wertpapiere der 
2., 3., 5. qnd 7. Gruppe maßgebenden Tat
sachen zu prüfen; für die Entscheidung der Prüf
stelle genügt hinsichtlich der nicht in Unter
gruppen geteilten Gruppen Glaubhaftmachung. 
Die Vorschriften des Abs. 2 über die Zuweisung 
der Stücke, den Verkauf der Wertpapiere und die 
Auf teilung des Verkaufserlöses sind auf die 
anderen Untergruppen sinngemäß anzuwenden; 
hiebei ist folgende Rangfolge einzuhalten: 

1. Untergruppe 7 a, 
2. Untergruppe 2 bund 3 h, die als eme 

Gruppe behandelt werden, 
3. Untergruppe 5 bund 7 b, die als eme 

Gruppe behandelt werden. 

§ 15. Art des Eigentumsnachweises. 

(1) Wenn der angemeldete Gesamtnennbetrag 
den Ge'S-amtnennbetrag der in Umlauf befind
lichen Stücke einer Wertpapierart übersteigt, so 
ist nach Maßgabe der Vorschriften des § 14 
Abs. 2 und 3 das Eigentum an den angemeldeten 
Wertpapieren nach den folgenden Bestimmungen 
zu beweisen und glaubhaft zu machen. 

(2) Bei Anmeldungen in der 3. und 7. Gruppe 
ist der Prüfstelle. nachzuweisen oder glaubhaft 
zu machen, daß der, dess-en Eigentum angemeldet 
worden ist, 

a) seit dem 1. April 1945 Eigentümer ist, 
b) in ununterbrochener Reihe von einer 

Person, die am 31. März 1945 Eigentümer 
war, Eigentum erworben hat oder 

c) das Eigentum in ununterbrochener Reihe 
von einem Eigentümer erworben hat, auf 
den die Bestimmungen des § 4 Abs. 1 Z. 1 
anzuwenden wären. 

(3) Bei Anmeldungen der 5. oder 6. Gruppe 
sind die Bestimmungen des Abs. 2 mit der Maß
gabe anzuwenden, daß das Eigentum seit dem 
1. April 1945 bis zum Zeitpunkte des Verlustes 
zu beweisen oder glaubhaft zu machen ist .. 

(4) Bei Erwerb von Nichtberechtigten gilt die 
Reihe auch dann als unterbrochen, wenn das 
.Eigentum nur mit gutgläubigem Erwerb be
gründet wird und es sich nicht um Wertpapiere 
der 1. Gruppe handelt. Ist der erste Zwischen
verwahrer von Girosammelstücken eine in
ländische Kreditunternehmung, _ so wird ver
mutet, daß die Reihe ununterbrochen ist. 

(5) Soweit sich die in der Anmeldung bezeich
neten Beweis: und Bescheinigungsmittel nicht auf 

die gemäß Ahs. 2 und 3 maßgebenden Tatsachen 
erstrecken, hat die Prüfstelle die Anmelder auf
zufordern, binnen zwei Monaten nach Zustellung 
der Aufforderung die erforderlichen zusätzlichen 
Beweis(Bescheinigungs )mi ttel beizubringen. 

(6) Rechtsvorgänger habe;" auf Verlangen ihrer 
Rechtsnachfolger über die nach Abs. 2 und 3 
maßgebenden Tatsachen Auskunft zu erteilen, 
Beweis(Bescheinigungs)mittel auszufolgen und 
soweit als möglich auf Kosten der Rechtsnachfol
ger zu beschaffen. 

§ 16. Kundmachung bereinigt~r Wertpapiere und 
Entscheidungen der Prüfstelle. 

(1) Das Bundesministerium für Finanzen hat 
die Nummern der bereinigten Wertpapiere der 
1., 2.,' 3. und 4. Gruppe im "Amtsblatt zur Wie
ner Zeitung" kundzumachen. 

(2) Die Bescheide der Prüfstelle über Wertpa
piere der 5., 6. oder 7. Gruppe sowie die Be
scheide der Prüfstelle, mit denen eine Anmeldung 
in der 1., 2., 3., 4., 5., 6. oder 7. Gruppe nicht 
oder nur teilweise anerkannt oder auf eine un
günstigere als -die angemeldet~ Gruppe erkan.nt 
wird, sind dem Anmdder z~zustellen; es ist hle
von die Anmeldestelle durch übermittlung einer 
Ausfertigung der Bescheide zu verständigen. 

(3) Der Bescheid tritt außer Kraft,. wenn der 
Anmelder binnen sechs Wochen nach Zustellung 
die Entscheidung des Gerichtes (§ 20) beantragt. 
Entscheidet in den Fällen des Abs. 2 die Prüf
stelle nicht binnen sechs Monaten nach dem Ende 
der Anmeldefrist, so kann der Anmelder die Ent
scheidung des Gerichtes beantragen (§ 20). 

§ 17. Kraftlose Wertpapiere. 

(1) Wertpapiere, die als bereinigt nicht zu kenn
zeichnen sind, werden mit dem Ablauf der An
meldefrist kraftlos; die darin verkörperten An
sprüche. gehen unter. Die Nummern der kraft
los gewordenen Wertpapiere hat das Bundes
ministerium für Finanzen im "Amtsblatt zur 
Wiener Zeitung" kundzumachen. 

(2) Für bereinigte, nicht verlosbare Wertpapiere 
der 5. und 7. Gruppe kann die Prüfstelle Num
mern zuweisen, die durch Kraftloswerden· gemäß 
Abs. _ 1 freigeworden sind. Die Prüfstelle hat 
solche Nummern für bereinigte Wertpapiere, 
deren Nummern nicht bekannt sind, und für be
reinigte Wertpapiere der Untergruppen 2 b, 3 b 
und 5 b, falls in einer solchen Untergruppe ge
mäß § 14 Abs. 3 Kürzungen eintreten, zuzu
weisen; dies gilt sowohl für verlosbare als auch 
für nichtverlosbare Wertpapiere. 

(3) Für bereinigte~ jedoch nicht als solche ge
kennzeichnete Wertpapiere, sind Ersatzstücke 
nach Maßgabe der Bestimmungen des § 18 aus
zugeben. 
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§ 18. Durchführung der Bereinigung. 

(1) Die Anmeldestellen haben die be'reinigten 
Wertpapiere der 2. Gruppe nach Kundmachung 
ihrer Nummern (§ 16) als bereinigt zu kenn
zeichnen. 

(2) Die Anmeldestellen haben die bereinigten 
Wertpapiere der 3. Gruppe nach Kundmachung 
ihrer Nummern (§ 16) als bereinigt zu kenn
zeichnen und den Berechtigten auszufolgen. 

(3) Das Bundesministerium für Finanzen kann 
bestimmen, daß bereinigte Wertpapiere der 7. 
Gruppe, soweit sie in. österreich vorhanden sind, 
als bereinigt zu kennzeichnen sind. 

(4) Für die gemäß § 17 Abs. 1 kraftlos ge
wordenen Wertpapiere hat der Aussteller inner
halb einer vom Bundesministerium für Finanzen 
zu bestimmenden Frist eine Sammelurkunde, 
welche die Ersatzstücke bis zu deren Ausgabe 
vertritt, der österreichischen Kontrollbank 
Aktiengesellschaft zu übergeben. Diese hat den 
Anmeldestellen die dort angemeldeten, bereinig
ten Wertpapiere zugunsten der nach dem Be
reinigungsverfahren Berechtigten gutzuschreiben. 

(5) Der Aussteller hat binnen sechs Monaten 
nach Beendigung des Bereinigungsverfahrens d\c 
Ersatzstücke samt den zugehörigen Zins-, Ge
winnanteil- und Erneuerungsscheinen an die 
österreichische Kontrollbank Aktiengesellschaft 
auszugeben, die sie durch die Anmeldestellen über 
allfällige inländische Zwischenverwahrer an die 
nach dem Bereinigungsverfahren Berechtigten 
auszufolgen und, soweit es sich um Wertpapiere 
gemäß § 19 Abs. 2 und 3 handelt, in Verwahrung 
zu nehmen hat. Auf Antrag des Ausstellers kann 
das Bundesministerium für Finanzen aus riick
sichtswürdigen volkswirtschaftlichen Gründen 
die Frist zur Ausgabe der Ersatzstücke verlän
gern. 

(6) Die Stücke, deren Erlös gemäß § 14 Abs. 2 
und 3 anteilsmäßig aufzuteilen ist, hat die öster
reichische Kontrollbank Aktiengesellschaft in 
einer nach Anhörung der Wiener Börsekammer 
vom Bundesministerium für Finanzen festzu-

. setzenden Frist bestmöglich zu verkaufen. 

(7) Hält es das Bundesministerium für Finan
zen für die Sicherheit des Wertpapierverkehrs 
für erforderlich, so hat es dem Aussteller aufzu
tragen, innerhalb einer 'bestimmten Frist neue 
Stücke fü,r den im Umlauf befindlichen Gesamt
nennbetrag der Wertpapier art auszugeben. 

(8) Bei Ausgabe der neuen Wertpapierurkun
den ist die sich aus der B'ereinigung ergebende 
Stückelung - auch abweichend von den Anleihe
bedingungen - zu berücksichtigen. AktiengeseU
schaften können demgemäß nach Genehmigung 
des Bundesministeriums für Justiz Aktien im 
Nennbetrag von hundert, zweihundert und fünf
hundert Schilling ausgeben, soweit eine solche 
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Stückelung nach dem Ergebnis der Bereinigung 
erforderlich ist. 

§ 19. Entschädigung für Nachzügler und Behand
lung der Reststücke. 

(1) Gegen die Versäumung der Anmeldefrist 
findet eine Wiedereinsetzung in den vorigen 
Stand nicht statt. Es können jedoch binnen einem 
Jahr vom Tage der Kundmachung gemäß § 12 
Anmeldungen aufgerufener; gemäß § 17 Abs. 1 
kraftlos gewordener Wertpapiere bei der Prüf
stelle nachgeholt werden (Nachzügler); in der 
Kundmachung gemäß § 12 ist darauf hinzuwei
sen. Die Bestimmungen der §§ 4 bis 16 sind sinn
gemäß anzuwenden. Eine Kennzeichnung vor
gelegter Stücke ist jedoch nicht zulässig. 

(2) Die Prüfstelle hat die auf die Nachzügler 
entfallenden Stücke innerhalb einer nach ,An
hörung der Wiener Börsekammer vom Bundes
ministerium für Finanzen -festzusetzenden Frist 
bestmöglich zu verkaufen; der Erlös ist auf die 
berechtigten Nachzügler anteilsmäßig aufzuteilen. 

(3) Die nach Bereinigung und nach Entschä
digung der Nachzügler verbleibenden Reststücke 
bleiben in treuhändiger Verwahrung der öster
reichischen Kontrollbank AktiengeselIsthaft, bis 
ein Bundesgesetz ihre Verwendung regelt. 

§ 20. Gericht, Zuständigkeit und Verfahren. 

(1) Das Handelsgericht Wien/ verhandelt und 
entscheidet über die Anträge gemäß § 9 Abs. 2, 
§ 11 Abs. 2 lit. c und d und § 16 in Senaten, 
die aus einem Vorsitzenden und zwei Beisitzern 
bestehen. Die Beisitzer werden vom Bundesmi
nisterium für Justiz auf Grund von Vorschlägen 
des Bundesministeriums für Finanzen bestellt. Im 
übrigen gelten für die Beisitzer die Bestim
mungen über die fachmännischen Laienrichter 
aus dem Handelsstande sinngemäß. 

(2), Das Handelsgericht Wien verhandelt und 
entscheidet (Abs. 1) im Verfahren außer Streit
sachen mit folgenden Besonderheiten: 

a) Die Republik österreich (Prüfstelle) hat 
Parteistellung. . 

b) Die Parteien, rnit Ausnahme der Prüfstelle, 
müssen sich durch Rechtsanwälte vertreten 
lassen, wenn Gegenstand des Verfahrens 
Wertpapiere sind, deren Nennbeträge 
4000 S übersteigen. 

c) Die Verhandlungen sind öffentlich. 
d) Die Vorschriften der ZPO. über den Be

weis sind sinngemäß anzuwenden. 
e) Die Verweisung auf den Rechtsweg ist nicht 

zulässig. 
f) Das Gericht ist befugt, bei der' Verhand

lung die wesentlichen Ergebnisse der voran
gegangenen Verfahren vor der Anmelde
stelle und de'r Prüfstelle aus den Akten 
vorzuführen und zu benützen. 
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g) Inwiefern die .Kosten des Verfahrens von 
einem Beteiligten zu ersetzen oder unter 
den Beteiligten zu teilen sind, entscheidet 
das Gericht im allgemeinen nach den im 
§ 41 ZPO. aufgestellten Grundsätzen, kann 
aber aus Billigkeitsgründen von diesen 
Grundsätzen auch abgehen. 

h) Gegen die Entscheidungen des Handelsge
richtes Wien ist ein Rechtsmittel nicht zu
lässig. 

§ 21. Aufgebotsverfahren. 

Aufgebotsverfahren nach dem Kraftloserklä
rungsgesetz '1951, die im Zeitpunkt der Kund
machung des Aufrufes einer Wertpapierart über 
aufgerufene \Vertpapiere anhängig sind, sind ein
zustellen. Die Einleitung eines Aufgebotsverfah
rens kann nach der Kundmachung des Aufrufes 
auf Grund eines vor dem Ende der Anmeldefrist 
(§ 1 Abs. 1) eingetretenen Verlustes nicht be
antragt werden; dies gilt niCht, falls die Wert
papiere nach ihrer Bereinigung (§ 7 Abs. 1 Z. 1 
und 4 und § 22 Abs. 1) abhandengekommen oder 
vernichtet worden sind. 

§ 2~ Bereinigung der Nebenurkunden. 

(1) Bei Anmeldung der Wertpapiere gemäß § 7 
Abs. 1 Z. 1 bis 4 sind die dazugehörigen Zins-, 
Gewinnanteil- und Erneuerungsscheine vorzu
legen und wie die Haupturkunde zu behandeln. 
Nicht vorgelegte Nebenurkunden werden mit 
dem Ende der Anmeldefri~tkraftlos; die darin 
verkörperten Ansprüche gehen unter. 

(2) Stehen Haupturkunden und Nebenurkun
den nicht im Eigentum derselben Person, so kön
nen die Nebenurkunden selbständig angemeldet 
werden; die Bestimmungen über die Anmeldung 
und Bereinigung für Haupturkunden gelten sinn
gemäß für Nebenurkunden. 

(3) Bei einer Bereinigung gemäß § 14 werden 
Nebenurkunden gemäß den für die Bereinigung 
der Haupturkunden geltenden Bestimmungen 
bereinigt. 

§ 23. Zinsen und Gewinnanteile. 

(1) Zinsen und Gewinnanteile aufgerufener 
Wertpapiere der 1. und 4. Gruppe dürfen von 
der Kundmachung des Aufrufes bis zur Kenn
zeichnung der Wertpapiere, von Wertpapieren 
der anderen Gruppen von der Kundmachung 
des Aufrufes bis zur Kundmachung der Berei
nigung der Wertpapiere nicht ausbezahlt wer-
den. ' 

(2) Der Anfang und die Fortsetzung der Ver
jährung sind von der Kundmachung des Auf
rufes bis zur Kundmachung der Bereinigung ge
hemmt. 

(3) Das Ende von Fristen, innerhalb deren ver
einbarungsgemäß inländische Schuldverschrei~ 

bungen (Zinsscheine) oder Aktien (Gewinnanteil
scheine) 'dem Aussteller zur Einlösung vorzu
legen sind, gilt, sofern dies in den Zeitraum von 
der Kundmachung des Aufrufes bis zur Kund
machung der Bereinigung fällt, bis zum Ablauf 
von sechs Monaten nach der Kundmachung der 
Bereinigung als hinausgeschoben. 

§ 24. Stimmrechtsausübung während des Berei
nigungsverfahrens. 

Ist die Teilnahme an einer Hauptversammlung 
oder die Ausübung des Stimmrechtes 'von der 
Hinterlegung der Aktien abhängig, so gelten von 
der Kundmachung des Aufrufes bis zur Berei
nigung der aufgerufenen Wertpapiere auch die 
Anmeldestellen als Hinterlegungsstellen. 

§ 25. Besondere Verlosung. 

(1) Durch Verlosung tilgbare Wertpapiere wer
den an die Berechtigten der 6., 7. und anderer 
Gruppen, die gemäß § 14 Abs. 3 gekürzt wer
den, sowie auf Stücke gemäß § 19 Abs. 2 und 3 
durch eine besondere Verlosung aufgeteilt. 

(2) Zinsen oder Gewinnanteile, die auf gemäß 
Abs. 1 zugeteilte verloste Stücke entfallen, wer
den auf die Berechtigten anteilsmäßig nach .dem 
Nennbetrag der ihnen gehörigen Haupturkun
den aufgeteilt. 

(3) Die näheren Bestimmungen über die be
sondere Verlosu'ng trifft das Bundesministerium 
für Finanzen mit 'Verordnung. 

(4) Verloste Stücke einer aufgerufenen Wert
papierart werden erst eingelöst, sobald sie als 
bereinigt gekennzeichnet oder gemäß § 17 neu 
zugewiesen' worden sind. 

§ 26. Rückstellungsansprüche und Rechte Dritter. 

Rückstellungsansprüche und sonstige Rechte 
Dritter richten sich nach der Bereinigung auf das 
bereinigte Wertpapier. 

§ 27. Vereidigung, Verschwiegenheitspflicht: 

(1) Die Bediensteten der Anmeldestelle, welche 
die Wertpapiere kennzeichnen, sowie die Be
diensteten, welche die Prüfstelle Zur Erfüllung 
der ihr nach diesem Bundesgesetz zugewiesenen 
Aufgaben verwendet, sind vom Bundesminister 
für Finanzen oder dem von ihm bestellten Ver
treter zu vereidigen. Die Eidesformel hutet: "Ich 
schwöre bei Gott dem Allmächtigen und All
wissenden einen Eid, daß ich im W ertpapier
bereinigungsverfahren nach bestem Wissen und 
Gewissen gemäß dem Gesetze handeln werde. So 
wahr mir Gott helfe." 

(2) Die Bediensteten' der Anme1destellen und 
der Prüfstelle sowie alle Personen, deren sich 
diese Stellen Zur Erfüllung der ihnen nach die
sem Bundesgesetz obliegenden Aufgaben bedie
nen, sind verpflichtet, über alle ihnen bei Besor-
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gung dieser Angelegenheit bekanntgewordenen 
und als solche bezeichneten Geschäfts- oder Be~ 
triebsgeheimnisse strengste Verschwiegenheit zu 
bewahren. Wer diese Pflicht verletzt oder ein 
solches Geheimnis zu seinem oder eines anderen 
Vorteil verwertet, wird, wenn die Handlung 
nicht nach anderen Bestimmungen einer stren
geren Strafe unterliegt, vom Gericht wegen Ver
gehens mit strengem Arrest von drei Monaten 
bis zu zwei Jahren bestraft. Neben der Freiheits
strafe kann auch eine Geldstrafe bis zu 
300.000 S verhängt werden. 

§ 28. Vergütung für die Anmeldestellen und 
die Prüfstelle. 

(1) überträgt das Bundesministerium für 
Finanzen die Durchführung des Anmeldeverfah
rens inländischen Kreditunternehmungen und die 
Durchführung des Prüfungsverfahrens der Öster
reichischen Kontrollbank Aktiengesellschaft, so 
können die Anmeldestellen von den Anmeldern 
und die Prüfstelle vom Aussteller ,einer aufge
rufenen Wertpapierart Beiträge zur Deckung der 
Verfahrenskosten einheben. 

(2) Das Bundesministerium für Finanzen setzt 
durch Kundmachung im "Amtsblatt zur Wiener 
Zeitung" die Beiträge für die Anmeldestellen in 
einem Tausendsatz vom Börsepreis oder Nenn
wert der aufgerufenen Wertpapiere oder in festen 
Beträgen in der Höhe fest, welche zur Deckung 
der voraussichtlich den Anmeldestellen er
wachsenden Kosten des Verfahrens erforderlich 
ist; die Beitragssätze können für die einzelnen 
Wertpapiergruppen (§ 4) einer Wertpapierart 
verschieden hoch bestimmt werden. Die Beiträge 
dürfen jedoch die nachstehenden Höchstsätze 
nicht überschreiten: 

1. Bei Teilschuldverschreibungen: 5. v. T. vom 
Nennwert. 

2. Bei Aktien und hei Wertpapieren, die im 
Zeitpunkte der Verstaatlichung gemäß dem Ver
staatlichungsgesetz, BGBLNr. 168/1946, und dem 
2. Verstaatlichungsg"esetz, BGBl. Nr. 81(1947, 
über verstaatlichte Anteilsrechte ausgestellt ge
wesen sind: 5. v. T. vom letzten Börsepreis vor 
dem Tage der Kundmachung des Aufrufes (§ 1 
Abs. 1), wenn aber ein Börsepreis in den letzen 
zwölf Monaten nicht festzustellen ist, vom Werte, 
der den Wertpapieren am Tage der Kund
machung des Aufrufes (§ 1 Abs. 1) beizulegen ist; 
diesen Wert hat die Wiener Börsekammer zu er
mitteln. Die Anmeldestellen sind jedoch berech
tigt, einen Mindestbetrag von 6 S für jede An
meldung einzuheben. 

(3) Der Aussteller einer Wertpa12ierart hat zur 
Deckung der Kosten der Prüfstelle an diese einen 

" Beitrag von 1. v. T., berechnet vom Gesamtnenn
betrag der ausgegebenen Stücke der aufgerufenen 
Wertpapierart, mindestens jedoch von 5000 Sund 
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höchstens von 20.000 S für eine Wertpapierart 
zu leisten; dieser Beitrag ist binnen sechs Wochen 
nach Aufruf der Wertpapierart zu entrichten. 
Weist jedoch die Prüfstelle bei einer Bereinigung 
gemäß § 14 höhere Kosten nach, so hat das Bun
desministerium für Finanzen die entstandenen 
Mehrkosten zu bestimmen, die vom Aussteller 
binnen sechs Wochen nach Zustellung des Be
scheides zu bezahlen sind. 

§ 29. Verfahrensvorschriften. 

Die Anmeldestellen und die Prüfstelle haben 
die Bestimmungen des A VG. 1950 anzuwenden, 
soweit dieses Bundesgesetz nichts anderes be
stimmt. 

§ 30. Abgabenbefreiung. 

Die I durch dieses Bundesgesetz veranlaßten 
Amtshandlungen, Eingaben, Niederschriften, Ur
kunden und Zeugnisse sowie sonstige Rechtsvor
gänge unterliegen keiner Gebühr nach dem Ge
bührengesetz 1946. 

Ir. ABSCHNITT. 
An der u n g cl e s B u n cl es g e s e tz es 
übe r cl i e Ger ich t s- u n cl Jus t i z

ver wal tun g s g e b ü h ren. 

§ 31. Gerichtsgebühren. 

Das Bundesgesetz vom 15. Februar 1950, BGBl. 
Nr. 75, über die Gerichts- und Justizverwaltungs
gebühren (GJGebGes.), in der" Fassung des Bun
desgesetzes vom 10. Juni 1952, BGBl. Nr. 124, 
womit das Bundesgesetz über die Gerichts- und 
Justizverwaltungsgebühren abgeändert und er
gänzt wird (GJGebNov. 1952), wird wie folgt er
gänzt: 

"Der Tarifpost 14 lit. c wird die folgende Z. 4 
angefügt: 

" ,4. Verfahren vor dem Handelsgericht Wien 
gemäß § 20 des Wertpapierbereinigungsgesetzes 
......... " . . .. vom Nennbetrag des Wertpa-
pieres .............. 1'5 v. H.' " 

III. ABSCHNITT. 
Gern ein sam e B e s tim m u n gen. 

§ 32. VollzugsklauseL 

Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes sind 
betraut: 

a) Hinsichtlich des § 20 Abs. 1 2. Satz das 
Bundesministerium für Justiz im Einver
nehmen mit dem Bundesministerium für 

" Finanzen; 

b) hinsichtlich des§ 11 Abs. 4, des übrigen 
§ 20, der §§ 26, 27 Abs. 2 und des § 31 
das Bundesministerium für Justiz; 

c) hinsichtlich der übrigen Paragraphen das 
Bundesministerium für Finanzen. 

299 der Beilagen VII. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original) 9 von 16

www.parlament.gv.at



,/ 

10 

Erläuternde Bemerkungen. 

Das österreichische Wertpapierwesen ist durch 
die Ereignisse der Kriegs- und Nachkriegszeit in 
Unordnung geraten. Zahlreiche Wertpapiere 
wurden durch die Kriegshandlungen vernichtet, 
sind den rechtmäßigen Eigentümern in Verlust 
geraten oder nicht mehr zugänglich. Dies wirkte 
sich um so stärker aus, als durch das deutsche Ge
setz über die Verwahrung und Anschaffung von 
Wertpapieren (Depotgesetz), das heute noch in 
österreich gilt, die Verwahrungsart der so
genannten Girosammelverwahrung auch in Öster
reich eingeführt worden war. 

Es gab zwar schon vor 1938 zwei Arten der 
Verwahrung von Wertpapieren; entweder ge
sonderte Verwahrung der Wertpapiere für den 
Deponenten und bei Behebung Ausfolgung der 
gleichen Stücke, die hinterlegt woul'den, oder ge
meinsame Verwahrung, bei der nur ein Anspruch 
auf Ausfolgung von Stücken gleicher Art besteht. 
Diese beiden Verwahrungsarten werden im De
potgesetz als "Sonderverwahrung", in der Praxis 
auch Streifbanddepot genannt, und als "Sammel
verwahrung" bezeichnet. 

Eine besondere Form der Sammelverwahrung 
ist die "Girosammelverwahrung" bestimmter 
Wertpapierkategorien bei einer Wertpapier
sammelbank.Wertpapiersammelbank war die 
Deutsche Reichsbank Berlin, die an ihrem Sitz 
in Berlin sowie"bei bestimmten Reichsbankhaupt
stellen die Sammelverwahrung durchführte; auch 
bei der ehemaligen Nationa1bank für Böhmen 
und Mähren in Prag war eine Girosammelstelle. 
Die Bestände sämtlicher Abteilungen der Wert
papiersammdbank bildeten einen einheitlichen 
Sammelbestand. Die Hinterlegung bei der Wert
papiersammelbank war nicht durch den Wert
papierinhaber unmittelbar möglich, sondern nur 
im Wege eines Geldinstitutes. Zwischen der 
Wertpapiersammelbank und dem"W ertpapier
inhaber ist daher stets ein Kreditinstitut als 
"Zwischenverwahrer" eingeschaltet. Mit der Ein
lieferung eines Stückes in die Girosammelver
wahrung "ging das Sondereigentum unter; an seine 
SteHe trat ein entsprechendes Miteigentum nach 
Quoten am gesamten Girosammelbestand einer 
Wertpapierart. 

Durch die Kriegs- und Nachkriegsereignisse 
sind in den Girosammelbeständen Verluste ein
getreten. Verluste am Sammelbestand, "die auf 
Umständen beruhen, welche die Wertpapier
sammelbank nicht zu vertreten hat, haben sämt
liche Miteigentümer des Sammelbestandes einer 
Wertpapierart gemeinsam zu tragen. Da die Ver-
1uste in Girosammelbanken eingetreten sind, die 
heute in verschiedenen Hoheitsgebieten liegen, 
können die Verluste und ihre Ursachen nicht 
durch eine bloße Abstimmung zwischen den Giro
sammelbanken ermittelt werden. Bei dieser Sach
lage bleibt zur Regelung dieser Frage nur der 
Ausweg, die einzelne Wertpapierart ohne Rück
sicht auf das Girosammelband einer Bereinigung 
zu unterziehen; "nicht die Girosammelbestände 
als solche, sondern eine gesamte Wertpapierart 
werden bereinigt. Dies erweist sich auch deshalb 
als zweckmäßig, da auf diese Weise die Möglich
keit besteht, im Wertpapierbereinigungsver
fahren auch Verluste solcher effektiver Wert
papiere zu berücksichtigen, die mangels Kenntnis 
ihrer Nummern nach dem allgemeinen Kraftlos
erklärungsverfahren nicht aufgerufen werden 
können. " 

Es bestehen für die Form, in der die Wert
papierbereinigung durchgeführt werden kann, 
zwei Möglichkeiten. So können alle Wertpapiere 
fül' kraftlos erklärt und kann den einzelnen 
Eigentümern auferlegt werden, ihr Eigentum "zu 
einem bestimmten Stichtag des Jahres 1945 nicht 
nur anzumelden, sondern auch nachzuweisen. 
Das deutsche Wertpapierbereinigungsgesetz hat 
diesen Weg gewählt. 

Für die österreichischen Verhältnisse würd e 
eine derartige Regelung, die den Wertpapier
besitzer grundsätzlich zwingen würde, nicht nur 
seine Wertpapiere anzumelden, sondern in jedem 
Fall auch· das Eigentum an diesen Wertpapieren 
für einen bestimmten Stichtag des Jahres 1945 
nachzuweisen, eine besondere Härte darstellen 
und praktisch auch kaum mehr durchführbar 
sein. Man muß bedenken, daß es sich hiebei um 
viele Millionen Stück handelt. Der gesamte Wert-" 
papierbesitz müßte auf lange Zeit blod~iert vter-

. den. Da die Wertpapierbestände in österreich 
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im wesentlichen nach 1945 nicht so in Unord
nung geraten sind wie in Deutschland, ist der 
Gesetzentwurf von folgender überlegung aus
gegangen: 

Werden in einer aufgerufenen Wertpapierart 
mehr Wertpapiere angemeldet, als noch im Um
lauf sein sollen, so müssen wegen der Doppel~ 
anmeldungen die angemeldeten Eigentums
ansprüche streng überprüft werden, weil ge
gebenenfalls Kürzungen notwendig sind. Werden 
hingegen weniger Wertpapiere angemeldet, als 
noch umlaufen sollen, dann können alle an
gemeldeten Ansprüche befriedigt und daher kann 
ihr Nachweis erleichtert werden. Das Wert
papierbereinigungsverfahren wird daher ent
scheidend durch den Umstand beeinflußt, ob 
über- oder Uriteranmeldungen in einer Wert
papierkategorie gegeben sind. Voraussetzung für 
eine solche Art der Bereinigung ist, daß' An
sprüche auf aufgerufene Wertpapiere, die nicht 
rechozeitig angemeldet werden, durch Verschwei
gung untergehen. Das ist jedoch ein Grundsatz, 
auf dem schcm das geltende Amortisationsver
fahren beruht. 

Der vorliegende· Gesetzentwurf läßt sich im 
übrigen von folgenden Grundsätzen leiten: 

1. Der Wertpapierbesitzer soU so wenig 111s nur 
möglich beunruhigt und der Wertpapierhandel 
durch das Bereinigungsverfahren so weit als mög
lich nicht unterbrochen werden. 

2. Das Verfahren ist möglichst einfach zu ge
stalten. 

3. Mißbräuche sind tunlichst auszuschalten. 

Zum Gesetzentwurf ist im einzelnen zu be
merken: 

Zu § 1: 

Im Abs. 1 wird das Bundesministerium für 
Finanzen als die für diesen Fragenkreis zuständige 
ZentralStelle ermächtigt, Wertpapiere bestimmter 
Art zur- Bereinigung aufzurufen; Es gibt also 
kein obligatorisches Bereinigungsverfahren. Ein 
Aufruf soll nur erfolgen, wenn sich die Notwen
digkeit zu einem Bereinigungsverfahren - nach 
den besonderen Verhältnissen der einzelnen 
Wertpapierart - ergibt. Der Begriff Wertpapier
art im Sinne des Wertpapierbereinigungsgesetzes 
wird in der Regel mit dem Begriff Wertpapier
art im· üblichen Sinne 'Zusammenfallen. Jede 
Emission, die sich in irgendeinem Punkt (Zins
satz, Zinstermin, . Deckung usw.) von anderen 
Emissionen unterscheidet, bildet eine Wertpapier
art für sich und muß gesondert zur Bereinigung 
aufgerufen werden. 

Abs. 2 bestimmt, auf welche Wertpapiere das 
Gesetz Anwendung finden soll; es sind dies nur 
gewisse Wertpapierarten, und zwar Aktien und 
Teilschuldverschreibungen, die von einer in
ländischen Gebietskörperschaft oder einer 
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anderen juristischen Person mit dem Sitz im In
land ausgestellt worden sind. Schuldverschreibun
gen von Anleihen, die im Ausland begeben wor
.den sind (Auslandstitel), unterliegen der Bereini
gung nach. dem bereits erlassenen Spezialgesetz 
(Auslandstitel-Bereinigungsgesetz, BGBl. Nr. 22/ 
1954). Bereinigt können auch die Aktienur~unden 
über verstaatlichte Anteilsrechte werden, die 
nicht mehr Mitgliedschaftsrechte, sondern Ent
schädigungsansprüche verkörpern. Durch. den 
letzten Satz des Abs. 2 wird für das Wert
papiervermögen, das der Bereinigung unterliegt, 
die umstrittene Frage, wo dieses Vermögen be
legen (ein Begriff des internationalen Privat

.rechtes) sei, dahin geklärt, daß dies immer das 
Inland ist. Dadurch wird klargestellt, daß für 
die. Bereinigung inländischer Wertpapiere, gleich
gültig, wo sie sich befinden, die österreichischen 
Rechtsvorschriften anzuwenden sind. 

Ab§. 3 bezieht sich auf die Jungscheinapsprüche. 
Jungscheine sind schriftliche Erklärungen ohne 
Wertpapiercharakter, mit denen sich meist 
Emissionsinstitute zur Lieferung von Wert
papieren nach ihrer Ausgabe unwiderruflich ver
pflichtet haben. Jungscheine werden als Unter
lagen für eine Art Girosammelverkehr (Jung
schein-Giroverkehr) verwendet, so daß sich auch 
ihre Bereinigung als notwendig erweisen kann. 

Die Abs. 4 und 5 schaffen die Voraussetzungen, 
um die Inhaber von Wertpapieren beziehungs
weise den Wertpapierhandel als solchen möglichst 
rasch in Kenntnis zu setzen, welche W ertpapier~ 
arten zur Bereinigung nicht aufgerufen werden. 
Auf Grund der Erhebungen bei den Kreditunter
nehmungen und auf Grund der Auskünfte des 
Ausstellers wird es dem Bundesministerium für 
Finanz·en möglich sein, hierüber rasch eine Ent
scheidung zu treffen. 

Zu § 2: 

Abs. 1 bestimmt, welche Unterlagen der Aus
steller für dasW ertpapierbereinigungsverfahren 
zu geben hat. Unter dem im Umlauf befindlichen 
Gesamtnennbetrag ist der ausgegebene Nenn
betrag abzüglich der auf Grund von Verlosungen 
eingelösten Stücke zu verstehen; kann nach den 
Anleihebedingungen auch freihändig getilgt wer
den, so gehören auch derartige zurückgekaufte 
Stücke nicht zum Umlauf. Der Aussteller hat 
jedoch auch sonst in seinem Eigenbesitz befind
liche Wertpapiere anzugeben; diese sind im Be
reinigungsverfahren vom Aussteller in der 
gleichen Weise wie von einem anderen Anmelder 
anzumelden. Der gewissenhaften Beachtung dieser 
Vorschriften wird für das Bereinigungsverfahren 
große Bedeutung zukommen. 

Im Abs. 2 wird vorgesehen, daß dieöster
reichische Kontrollbank Aktiengesellschaft die 
verlosten aufgerufenen Wertpapiere des von ihr 
verwahrten Girosamme1bestandes, soweit sie vom 
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Ausst~ller eingelöst worden sind, dem Bundes
ministerium für Finanzen hekanntzugeben hat; 
diese Wertpapiere gelten im Bereinigungsver
fahren noch als im Umlauf befindlich, da auch 
hinsichtlich dieser Stücke noch eine besondere 
Nachverlosung im Sinne des §. 25 stattfinden 
muß, um eine entsprechende Auf teilung vor
nehmen zu können. 

Zu § 3: 

Dieser sieht für das Bundesministerium für 
Finanzen eine Ermächtigung vor, die Aufgaben 
des Anmeldeverfahrens und des Prüfungsver
fahrens an andere Stellen zu übertragen, da dem 
Bundesministerium für Finanzen der zur Durdl
führung des Anmelde- und Prüfungsverfahrens 
erforderliche Apparat fehlt. Die Durchführung 
des Anmeldeverfahrens . wird d,aher österreichi
schen Kreditunternehmungen übertragen werden, 
während die Osterreichische Kontrollbank Ak
tiengesellschaft, die bereits die Liquidation der 
ehemaligen Wertpapiersammelbank Wien durch
führt, mit der Funktion der Prüfstelle betraut 
werden wird. Die beliehenen Kreditunterneh
mungen arbeiten dann gleichsam als verlängerter 
Arm des Bundesministeriums für Finanzen. 

Zu § 4: 

Der § 4 stellt für das Bereinigungsverfahren 
sieben Wefltpapiergruppen ·auf. Die Gruppen
einteilung hat Bedeutung 

1. für die Rangfolge bei überanme1dungen 
und n'llmmernmäßig erfaßten Doppelanmel
dungen, 

2. für die Behandlung im Anme1deverfahren, 
3. für die Beweisführung. 
In die 1. G r u p p e (bestätigte Stücke) falIen: 

d) Bescheinigte Stücke: Durch Kundmachung 
der Wiener Börsekammer wurde die Liefer
barkeit bestimmter Wertpapiere im Handel 
der Wiener Börse an eine Lieferbarkeits
bescheinigung der Wiener Börse gebunden. 
Die Lieferbarkeitsbescheinigung wird nur 
erteilt, wenn die Voraussetzungen des 
Abs. 1 lit. abis c gegeben sind. 

2. G ru p p e (rüd(geführte Stücke): 
Es handelt sich hiebei um in Treuhanddepots ~ 

bei der Oesterreichischen Nationa~bank befind
lidle Wertpapiere, für die nach den vorgelegten 
Bestätigungen ein Verlust nach dem 31. März 
1945 nicht eingetreten sein kann. 

In der 3, G r u p p e (unbestätigte Stücke) wer
den alle anderen Stücke erfaßt, die effektiv vor
gelegt werden können. In dieser Gruppe könnten 
allenfalls auch Wertpapiere angemeldet werden, 
die nidn rechtmäßig erworben worden sind. Des
halb wird, wenn eine überanmeldung vorliegt, 
Nachweis oder Glaubhaftmachung des Eigentums 
gefordert; sonst spricht die Innehabung des Wert
papiers für den Inhaber. 

Die Cr u pp e n 4, 5 und 6 umfassen die 
verlorenen oder schon kraftlos erklärten Stücke 
- soweit sie nicht Girosammelstücke sind. 

Die Wertpapiere der 4: Gruppe werden als 
Ediktalstücke bezeichnet. In diese Gruppe wer
den die schon im allgemeinen Amortisationsver
fahren kraftlos erklärten Stücke verwiesen. Ihre 
Rechtmäßigkeit kann nicht mehr in Zweifel ge
zogen werden, da ein rechtskräftiger Gerichts
beschluß oder Ersatzurkunden vorliegen. Auf
gebotsverfahren, die im Zeitpunkt der Kund
machung über ein Wertpapier anhängig sind, 
dessen- Emission zur Bereinigung aufgerufen 
wurde, sind einzustellen (§ 21). 

a) Depotstücke: Unter dieser Kurzbezeich- Die 5. G r u pp e (Verlusts tücke mit Num-
nung sollen die Wertpapiere verstanden mernangabe) stellt jene Wertpapiere dar, die,· 
werden, die nachweisbar seit 31. März 1945 wenn .ein Bereinigungsverfahren nidn eingeleitet 
ununterbrochen in Verwahrung inländischer würde, nach den allgemeinen Bestimmungen 
Kreditinstitute gewesen sind; sie können kraftlos erklärt "werden könnten. Das Bereini
nicht verlorene Stücke sein. gungsverfahren tritt jedoch an Stelle des ge-

b) Dauerstücke: Hi~bei handelt es sich um richtlichen Kraftloserklärungsverfahrens. Es han
Wertpapiere, für die durch Bestätigungen delt sich also um Verlustträger, die bisher keinen 
inländischer Kreditinstitute nachgewiesen Amortisationsantrag gestellt haben;· 
werden kann, daß der Eigentümer oder In der 6. G r u p pe, welche die rangschlechteste 
sein Rechtsvorgänger schon vor dem ist, werden solche Verluststücke behandelt, bei 
31. März 1945 über diese \Vertpapiere denen der Verlustträger die Nummern der Stücke 
verfügungsberechtigt war; auch bei ihnen nicht anzugeben vermag. 
ist ein bedenklicher Erwerb so gut wie aus- Für die Stücke der 5. und 6. G r u p p e 
geschlossen. wird festgelegt, <laß Rechtsverluste, die infolge 

c) Erworbene Stücke: Da de,r Börsenhandel einer im Inland nicht rechtswirksamen Maßnahme 
schon seit 1948 eröffnet ist und der Wert- eingetreten sind, nicht zu beachten sind. Dies 
papierhandel auch vorher nicht verboten entspricht den Grundsätzen des Völkerrechtes 
war, ist der Schutz für den Erwerber eines und des internationalen Privatrechtes, wonach 
im bank geschäftlichen Verkehr seit dem Konfiskationsmaßnahmen eines ausländischen 
31. März 1945 erworbenen Wertpapiers I Staates nur Vermögensbestandteile erfassen kön
notwendig und gerechtfertigt. nen, die sich innerhalb des territorialen Herr-
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schaftsbereiches dieses Staates befinden. Eine ähn
liche Bestimmung enthalten aus diesem Grunde 
auch andere Wertpapierbereinigungsgesetze. 

Girosammelstücke bilden die 7. G r u p p e. 

Abs. 3 enthält Sicherheitsvorschriften für das 
Anmeldeverfahren. 

Zu § 5: 

§ 5 bestimmt, wer anzumelden hat. Grundsätz
lich ist dies der Eigentümer. Zur Erleichterung 
des Anmeldeverfahrens und um Fristversäumnisse 
tunlichst hintanzuhalten, wurde bestimmt, daß 
die bei den inländischen Kreditunternehmungen 
in Sonderverwahrung befindlichen Wertpapiere 
von den Kreditunternehmungen anzumelden 
sind. Das gleiche gilt, wenn im Falle der Dritt
verwahrung oder im Falle der Girosammelver
wahrung die inländische Kreditunternehmung 
erster Zwischenverwahrer ist. Für ausländische 
Kreditunternehmungen kann eine solche Rege
lung nicht g"etroffen werden, da die Prüfstelle 
in diesen Fällen eine überprüfungsmöglichkeit 
durch Einsichtnahme in die Bücher nicht besitzt. 
Der Wertpapierbesitzer, der ein aufgerufenes 
Wertpapier bei einer ausländischen Bank im 
Depot liegen hat, muß entweder selbst das Papier 
anmelden oder die Bank hiezu bevollmächtigen. 

Abs. 5 stellt im Zusammenhang mit § 4 Abs. 4 
klar, daß bei Namensaktien, deren übertragung 
an die Zustimmung der Gesellschaft gebunden ist 
und bei denen man daher nur mit Zustimmung 
der Gesellschaft Eigentümer wird, auch derjenige, 
der diese Zustimmung noch nicht besitzt, an
melde berechtigt ist. Seine Aktie wird in der 
Gruppe bereinigt, in die sie gehören würde, 
wenn die Zustimmung der Gesellschaft nicht 
fehlen würde. 

Abs. 7 gibt auch dem Pfandgläubiger ein 
Anmelderecht. In der Regel wird wohl der 
Eigentümer anmelden, da er, wenn er die An
meldung schuldhaft unterläßt, dem Pfandgläubi
ger gegenüber schadenersatzpflichtig würde. 

Zu § 6: 

§ 6 enthält die allgemeinen Vorschriften, wie 
anzumelden ist. Wo dies für die Wertpapier
bereinigung nicht unbedingt erforderlich ist, wie 
bei der Anmeldung von Wertpapieren der 1., 2. 
und 7. Gruppe durch eine inländische Kredit
unternehmung, wird im Interesse der \Yf ahrung 
des Geschäftsgeheimnisses die Anmeldung unter 
der Depotnummer an Stelle von Name und An
schrift des Eigentümers gestattet. Die Kredit
unternehmungen werden für die Anmeldung be
sondere Formblätter auflegen. 

Zu § 7: 
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tun hat. Entscheidungen hat die Anmeldestelle 
nur bei der L, 2. und 4. Gruppe zu treffen, in
dem sie diese Wertpapiere nach Prüfung ihrer 
Merkmale und der erforderlichen Nachweise 
kennzeichnet. Diese Befugnis kann man ihnen 
geben, weil die Zugehörigkeit zur 1. und 4. Grup
pe auf Grund eindeutiger (öffentlicher) Ur
kunden ermittelt werden k-ann. Bei Wertpapieren 
der Gruppe 1, lit. d, ersetzt die Lieferbarkeits
bescheinigung nicht nur die Bestätigung der 
Kreditunternehmung, sondern auch den Nach
weis der Rechtsnachfolge. Im Falle von Meinungs
verschiedenheiten" zwischen Anmelder und An
meldestelle über die Wertpapiergruppe hat die 
Anmeldestelle die Anmeldung der Prüfstelle zur 
Entscheidung vorzulegen (§ 13 Abs. 1 und § 14 
Abs. 1). 

Abs. 3 gibt dem Anmelder die MögliChkeit, 
die Prüfstelle zur Entscheidung anzurufen, wenn 
die Anmeldestelle nicht innerhalb eines Monats 
nach Anmeldung tätig wird. 

Abs. 5 ermächtigt das Bundesministerium für 
Finanzen, die Art der KennzeiChnung 1m Ver
ordnungswege zu regeln. 

Zu § 8: 

§ 8 legt den Anmeldestellen die Aufstellung 
eines Verzeichnisses der angemeldeten Wert
papiere, nach Merkmälen und Gruppen geordnet, 
auf. 

Zu § 9: 

Die Prüfstelle kann aus eigenem jede An
meldung auf die Richtigkeit der darin enthalte
nen Angaben überprüfen, Aufklärungen und 
Nachweise verlangen, so daß Anmelder und An
meldestelle stets mit dieser Kontrolle rechnen 
müssen. Die Prüfstelle kann mit Bescheid be
stimmen, daß eine Anmeldung verspätet ist oder 
den BestimmungelJ. dieses Bundesgesetzes nicht 
entspricht. Ist der Anmelder mit dem Bescheid 
der Prüfstelle nicht einverstanden, so kann er 
den Rechtsweg betreten (§ 20); geht er diesen 
nicht binnen sechs Monaten nach Zustellung der 
Entscheidung der Prüfstelle, so hat er das ReCht 
verschwiegen. Die Entscheidung der Prüfstelle 
tritt außer Kraft, wenn der Anmelder die Ent
scheidung des Handelsgerichtes Wien (§ 20) be
antragt. 

Im Falle die Prüfstelle nicht binnen" sechs 
Monaten nach Ende der Anmeldefrist entscheidet, 
steht dem Anmelder außer der Möglichkeit einer 
Aufsichtsbeschwerde an das Bundesministerium 
für Finanzen das Recht auf Anrufung des Ge
richtes (§ 20) zu. 

Zu § 10: 

§ 7 setzt fest, was die Anmeldestelle je nach I Die Prüfstelle hat die Anmeldungen In emem 
der Anmeldung in einer bestimmten Gruppe zu Samnielverzeichnis zusammenzufassen. 
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Zu § 11: 

Die Prüfstelle hat Doppelanmeldungen zu er
mitteln und zu versuchen, in einem Art Güte
verfahren klarzustellen, welchen von beiden An
meldern das Wertpapier gehört. 

Abs. 2 enthält Vorschriften, in welcher Weise 
die Prüfstelle im Falle von Doppelanmeldungen 
vorzugehen hat. Die Entscheidungen der Prüf
stelle haben hiebei zum Teil deklaratorischen 
Charakter (bei Doppelanmeldungen in der 
4. Gruppe und in anderen Gruppen, sowie in der 
ersten Gruppe und in anderen Gruppen). Bei 
Doppelanmeldungen in der 3. und 5. Gruppe 
weist die Prüfstelle dem Ailmelder in der 
5. Gruppe die Klägerrolle bei sonstigem An
spruchsverlust zu. Bei Doppelanmeldungen in 
den übrigen Gruppen kann jeder Anmelder die 
gerichtliche Entscheidung beantragen. Dies ,er
scheint nicht unbillig, da beide Doppelanmelder 
ohnedies den Nachweis nach § 15 erbringen müs
sen. Es ist daher ausgeschlossen, daß etwa ein 
Dritter Ansprüche auf das betreffende Papier 
haben könnte. 

In Fällen, wo es offenkundig ist, daß eine der 
P~rteie.Q. mit Ausschluß eines Dritten Eigentümer 
sem muß, hat das Bundesministerium für Finan
zen die Möglichkeit, die Prüfstelle anzuweisen 
die A,nmelder nicht aufzufordern, die Entschei~ 
dung des Gerichtes einzuholen. 

Obsiegt bei Doppelanmeldungen in der 2. oder 
3. Gruppe einerseits und in der 5. Gruppe ander
seits der Anmelder in der 5. Gruppe, so wird das 
W,ertpapier nach den Vorschriften für die 2. oder 
3. ?r?ppe bereinigt: Bei den in die 2. Gruppe 
gehongen Wertpap1eren handelt es sich um 
Titres, bei denen Kriegsverluste nicht. eingetre
ten sind; bei der 3. Gruppe um vom Anmelder 
vorgelegte Stücke. Es wäre unbillig, wenn bei 
Doppelan~eldungen dieser Art der obsiegende 
Anmelder m der 5. Gruppe bereinigt und daher 
allenfalls gekürzt würde. Bei einer derartigen 
Doppelanmeldung ist ja nur zweifelhaft wer 
Eigentümer des angemeldeten Stückes ist. ' 

Zu § 12: 

Die Prüfstelle hat festzustellen, ob eine über
~n~eldung vorliegt oder nicht. Diese Feststellung 
1st 1m "Amtsblatt zur Wiener Zeitung" kund
zumachen; durch sie wird entschieden ob das 
ei.nfache Verfahren gemäß § 13 (Bereinigung bei 
mcht übersteigenden Anmeldungen) oder das 
yerfah~en gemäß den §§ 14 (Bereinigung bei 
uberste1gen~en Anmeldungen) und 15 (Eigen
tumsnamwe1s) anzuwenden ist. 

Zu § 13: 

§ 13 regelt das Verfahren, wenn keine über
a~meldung in einer Wertpapierart vorliegt. In 
d1esem Fall werden grundsätzlich alle Gruppen 

befriedigt; für die Prüfung der Anmeldungen in 
der 5., 6. und 7. Gruppe genügt für die Ent
scheidung Glaubhaftmachung. 

Zu § 14: 

§ 14 regelt das Verfahren im Falle einer' über
anmeldung. Die im § 4 genannten sieben Wert
papiergruppen erhalten, falls mehr Wertpapiere 
angemeldet werden, als im Umlauf befindlich 
sind, eine festgelegte Rangfolge, so daß die je
weils im' Rang schlechteste Gruppe zuerst zur 
Verlustdeckung herangezogen wird, bis die ver
bleibenden Gruppen voll gedeckt erscheinen. Die 
Prüfstellehat hiebei die Beweise für die recht
zeitige und ordnungsgemäße Anmeldung für die 
Gruppeneinteilung sowie nach Maßgabe der Be
stimmungen des § 15 für das Eigentum an den 
angemeldeten Wertpapieren aufzunehmen. Die 
Wertpapiere der Gruppen, die zur Deckung 
herangezogen werden müssen, werden in zwei 
Untergruppen geteilt, und zwar ' 

a) in solche, bei denen die gemäß §§ 4, 6 und 
15 maßgebenden Tatsachen nachgewiesen 
sind, und 

b) in solche, bei denen diese Tatsachen nur 
glaubhaft gemacht sind. 

Je nachdem ob eine Untergruppe in den ver
bleibenden Stücken noch volle Deckung findet 
oder nicht, ist diese Untergruppe bereinigt oder 
nicht. Ist dies der Fall, so ist die eine Unter
gruppe, deren Wertpapiere besser nachgewiesen 
sind, berechtigt und die Kürzung erstreckt sich 
nur auf die Kürzung der anderen Untergruppe. 

Zu § 15: 

§ 15 setzt fest, wie der Anmelder im Falle 
der überanmeldung sein Eigentum nachzuweisen 
oder glaubhaft zu machen hat. Der Anmelder hat 
hiebei zu beweisen oder glaubhaft zu machen, 
daß er 

a) seit dem 1. April 1945 Eigentümer ist; 
b) in ununterbrochener Reihe von einer Per-

son, die am 31. März 1945 Eigentümer 
war, Eigentum erworben hat oder 

c) das Eigentum in ununterbrochener Reihe 
von einem Eigentümer erworben hat, auf 
den die Bestimmungen des § 4 Abs. 1 
Z. 1 anzuwenden wären. 

Der Schutz des guten Glaubens, der sonst all
gemein bei Erwerb von Inhaberpapieren von 
einem Nichtberechtigten gilt, wird im Wert
papierbereinigungsverfahren für die Zeit nach 
dem 3L März 1945 ,ausgeschaltet, sofern es sich 
nicht um Wertpapiere der 1. Gruppe handelt. 
Den Grundsätzen des Eigentumserwerbes nach 
dem bürgerlichen und Handelsrecht wurde inso
weit Rechnung getragen, als für Wertpapiere 
gemäß § 4 Abs. 1 Z. 1 lit b, c und d die gesetz
liche Eigentumsvermutung gilt. Der durch das 
Wertpapierbereinigungsgesetz vorgenommene 
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Eingriff in das Eigentumsrecht ist notwendig, um 
die alten Eigentümer der Wertpapiere, deren 
Stücke infolge verschiedener Kriegs- und Nach
kriegsereignisse abhanden gekommen sind, gegen 
den Verlust ihrer Rechte soweit als möglich zu 
schützen. Um den Betroffenen die Geltend
machung ihrer Rechte zu ermöglichen, billigt 
ihnen das Gesetz im § 15 Abs. 6 weitgehende 
Auskunftsrechte zu. 

Zu § 16: 

In den Wertpapiergruppen, bei denen es nur 
effektive Stücke gibt, das sind die 1., 2., 3. und 
4. Gruppe, erfolgt die Bereinigung der Wen
papiere durch Kennzeichnung und Kundmachung 
der Nummern. Bei den übrigen Gruppen hat die 
Prüfstelle durch Bescheid über die Gruppenzu
gehörigkeit zu. entscheiden. Dies ist auch der Fall, 
wenn eine Anmeldung in der 1., 2., 3. und 
4. Gruppe nicht oder nur teilweise anerkannt 
oder a.uf eine ungünstigere als die angemeldete 
Gruppe erkannt wird. Gibt sich der Anmelder 
mit der Entscheidung der Prüfstelle nicht zu
frieden, so tritt die Entscheidung der Prüfstelle 
außer Kraft und hat das Handelsgericht Wien 
zu entscheiden. 

Zu § 17: 

. Die gemäß Abs. 1 kraftlos gewordenen Wert
papiere haben ihren Wertpapiercharakter in vol
lem Umfang verloren; sie verkörpern keine 
Rechte mehr. Ein gutgläubiger Erwerber eines 
solchen kraftlosen Wertpapieres erwirbt nicht 
das Recht aus dem Papier. Die kraftlosen Papiere 
können lediglich bei dem im Falle der Bereini
gung bei nichtÜ'bersteigenden Anmeldungen 
stattfindenden Nachzüglerverfahren gemäß § 19 
als Beweis- oder Bescheinigungsmittel dienen. 

15 

meiden, daß innerhalb kurzer Zeit ein zwei
facher kostspieliger Aktienumtausch beziehungs
weise Aktiendruck erfolgen muß. Die Kosten der 
Drucklegung und Ausgabe der Ersatzstücke 
treffen den Aussteller. Mangels einer gesetzlichen 
Bestimmung steht ihm kein Anspruch auf Ersatz. 
dieser Kosten zu. 

Zu § 19: 

In der Regel werden Nachzügler nur bei einer 
Bereinigung gemäß § 13 berücksichtigt werden 
können; sollte jedoch ausnahmsweise nach Durch
führung der Prüfung gemäß §§ 14 und 15 sich 
herausstdlen, daß der Gesamtnennbetrag der 
tatsächlich zu berücksichtige~den Stücke den 
Gesamtnennbetrag der im Umlauf befindlichen 
Stücke nicht erreicht, dann können auch bei 
einer Bereinigung gemäß § 14 Nachzügler be
rücksichtigt werden. Kommt es im Nachzügler-_ 
verfahren zu einer Unteranmeldung, so ist auch 
hiebei der § 13 anzuwenden; bei einer über
anmeldung jedoch die §§ 14 und 15. Die Nach
zügler erhalten demgemäß keine. Wertpapiere, 
sondern eine quotenmäßige Barzahlung aus dem 
Erlös der nach Bereinigung übrig gebliebenen 
Stüdte ihrer Wertpapierart. 

Ergibt sich im. Nachzüglerverfahren eme 
Unteranmeldung, so konnte über die noch ver
bleibenden Reststücke im Rahmen dieses Bundes
gesetzes keine endgültige Regelung getroffen 
werden; hiezu ist nämlich die Kenntnis des Um
fanges der verbleibenden Wertpapiere in allen 
bereinigten Wertpapiet:arten notwendig. Sie 
werden jedoch ihrem privatl'techtlichen Charakter 
entsprechend zu verwenden sein, so allenfalls 
zur Entschädigung etwa sich aus der Wertpapier
bereinigung ergebender Härtefälle, zur Förde
rung des Kapitalmarktes usw. Die Reststücke . 
verbleiben bis dahin in treuhändiger V erwah-
rung der Österreichischen Kontrollbank Aktien-

Zu § 18: gesellschaft. 

Die Anmeldestelle hat die bereinigten Wert-
papiere der 2. und 3. Gruppe zu kennzeichnen Zu § 20: 
und auszufolgen. In der 5., 6. und 7. Gruppe über aus dem Wertpapierverfahren sich er-
erhalten die Berechtigten zunächst keine Ersatz- gebende Streitfälle hat das Handelsgericht Wien_ 
urkunden, sondern Gutschriften. Grundlage in einem Sondersenat im Außerstreitverfahren 
hiefür ist eine der Österreichischen Kontroll- endgültig zu entscheiden. Hiefür war vor allem 
bank Aktiengesellschaft vom Aussteller für die die Erwägung maßgebend, daß die Wertpapier
gemäß § 17 Abs. 1 kraftlos gewordenen Wert- bereinigung möglichst rasch durchgeführt wer
papiere zu übergebende Sammelurkunde. den soll und mehrere Instanzen das Verfahren 

Der Aussteller ist grundsätzlich verpflichtet, allzusehr verzögern würden. Rechtsanwaltszwang 
binnen sechs Monaten nach Beendigung des Be- -ist bei Verfahren über Wertpapiere, deren Nenn
reinigungsverfahrens der Österreichischen Kon- beträge 4000 S übersteigen, zwingend. 
trollbank Aktiengesellschaft die Ersatzstücke zu Der Entwurf hielt einen Rechtsanwaltszwang 
übergeben. Das Bundesministerium für Finanzen bei Streitigkeiten im Bereinigungsverfahren über 
kann aus rücksichtswürdigen volkswirtschaft-eine gewisse Mindestwertgrenze für geboten, um 
lichen Gründen die Frist zur Ausgabe der Ersatz': mutwillige, rechtlich unbegründete Anrufungen 
stücke verlängern; dies wird zum Beispiel der des Gerichtes hintanzuhalten und eme über
Fall sein, wenn bei der Gesellschaft noch keine schwemmung des Handelsgerichtes mit diesen 
Schillingeröffnungsbilanz vorliegt, um zu ver- Anträgen zu vermeiden. 
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Zu § 21: 

§ 21 regelt das Verhältnis der Kraftloserklä
rung nach dem Kraftloserklärungsgesetz 1951 
zum Bereinigungsverfahren nach diesem Bundes
gesetz. 

Zu § 22: 

§ 22 trifft Bestimmungen über die Bereini
gung der Nebenurkunden. Diese sollen grund
sätzlich das Schicksal der Haupturkunde teilen. 
Stehen jedoch Haupturkunden und Neben
urkunden nicht im Eigentum derselben Person, 

, so können die Nebenurkunden sdbständig ange
meldet werden, wobei jedoch die Bestimmungen 
über die Anrpddung und Bereinigung für die 
Haupturkunden sinngemäß für die Nebenurkun
den gelten. 

Zu § 23: 

§ 23 regelt die Zahlung von Zinsen und Ge
winnanteilen von der Kundmachung aufgerufe
ner Wertpapiere bis zu ihrer Bereinigung. Eben
so wie der Anfang und die Fortsetzung der Ver
jährung von der Kundmachung des Aufrufes bis 
zur Kundmachung der Bereinigung gehemmt ist, 
gelten die Fristen zur Vorlegung inländischer 
Wertpapiere, im Sinne des Bl,lndesgesetzes Nr. 80/ 
1953, die in den gle:ichen Zeitraum fallen, bis 
zum Ablauf von sechs Monaten nach der Kund
machung der Bereinigung als hinausgeschoben. 

Zu § 24: 

§ 24 sieht eine Erleichterung für die Hinter
legung von Aktien zur Stimmrechtsausübung 
während des Bereinigungsverfahrens vor. 

Zu § 25: 

Bei Kriegsende waren viele Schuldverschreibun
gen von Anleihen, die durch Verlosung tilgbar 
waren, sowie Aktien in Girosammelverwahrung. 
Der Eigentümer von Girosammelstücken ist an
teilsmäßig Miteigentümer des gesamten Giro
sammelbestandes einer Wertpapierart. Nach 
Kriegsendehaben die Anleiheschuldner gemäß 
den Anleihebedingungen die Verlosungen zum 
Zwecke der Tilgung aufgenommen oder fort
gesetzt. Der Girosammelbestand' besteht nun 
ohne Unterschied, ob seine Nummern bekannt 
sind oder nicht, aus gemäß den Anleihebedin
gungen verlosten und unverlosten Stücken. § 25 
bestimmt nun, daß durch Verlosung tilgbare 
Wertpapiere an die Berechtigten der 6. und, 
7. Gruppe sowie an die Berechtigten anderer 
Gruppen, deren Ansprüche gekürzt werden, die 
nach Durchführung der Bereinigung gemäß § 13 
verbleibenden Reststücke durch eine besondere 
Verlosung aufgeteilt werden. Die näheren Be
stimmungen über die besondere Verlosung wer
den im Wege einer Verordnung des Bundes
ministeriums für Finanzen geregelt. 

Zu § 26: 

Durch diese Bestimmung wird klargestellt, daß 
das Wertpapierbereinigungsverfahren auf Rück
stellungs ansprüche und Rechte Dritter keinen
Einfluß hat. Der Rückstellungswerber kann auch 
nach der Bereinigung seine Ansprüche gegen den 
Rückstellungsgegner beziehungsweise auf das 
bereinigte Wertpapier geltend machen. 

Zu § 27 und § 29: 

Soweit sich das Bundesministerium für Finan
zen für im Rahmen dieses Bundesgesetzes zu lei
stende Aufgaben der Kreditunternehmungen 
als Anmeldestellen und der Osterreichischen 
Kontrollbank Aktiengesellschaft als Prüfstelle 
bedient, werden diese Institute bei der Wert
papierbereinigung mit Hoheitsaufgaben betraut. 
Sie haben daher hiebei die Bestimmungen des 
A VG. 1950 anzuwenden; die mit der Erfüllung 
dieser besonderen Aufgaben betrauten Bedien
steten werden, soweit ihnen Entscheidungsbefug
nis zusteht, vereidigt und unterliegen Straf
bestimmungen bei Verletzung der Verschwiegen
heitspflicht hinsichtlich aller ihnen bei der Be
sorgung dieser Angelegenheiten bekanntgewor
denen Geschäfts- und Betriebsgeheimnisse. 

Zu § 28: 

Während je nach der Verbreitung einer Wert
papierart das Bundesministerium für Finanzen 
sich bei der Durchführung des Anmeldeverfah
rens mehrerer, Kreditunternehmungen als An
meldestellen bedienen wird, soll im, Interesse 
einer tunlichsten Einheitlichkeit der Entscheidun
gen nur die Osterreichische Kontrollbank Ak
tiengesellschaft als Prüfstelle bestimmt werden. 
Um die nicht unerheblichen Kosten dieser Stel
len zu decken, können die Anmeldestellen von 
den Anmeldern und die Prüfstelle vom Aus
steller Beiträge einheben. Die Höchstsätze der 
Beiträge sind im Gesetz festgesetzt. 

Zu § 30: 

§ 30 enthält Bestimmungen über die Abgaben
befreiung. Eine Abgabenbefreiung ist notwen
dig, da alle Papiere einer aufgerufenen Wert
papierart bereinigt werden müssen, gleichgültig, 
ob das Stück eines Wertpapierbesitzers gefährdet 
ist oder nicht. 

Zu § 31: 

§ 31 enthäit eine Bestimmung über eine Er
gänzung des Bundesgesetzes über die Gerichts
und Justizverwaltungsgebühren. 

Zu § 32: 

§ 32 enthält die V ollzugskla usel. 
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